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Vertragsexemplar - BSA S A Gaswerk
Bitte unterschrieben zuriicksenden! Bad Sooden-Allendorf

i Uydo GmbH

Auftrag erdgasKONSTANT26

1) Anschrift des Kunden (Auftraggeber/Rechnungsanschrift)

Vorname, Name, Firma (ggf. Ansprechpartner)* Geburtsdatum*

StraBe, Hausnummer* Telefon

L
PLZ, Ort, Ortsteil*

E-Mail
Der Lieferant kann dem Kunden Uber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklérungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses Lieferverhaltnisses
(z.B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverzlglich in Textform mitzuteilen.

2) Verbrauchsstelle

Sind Sie hier neu eingezogen? [ Ja [ Nein ' '
Kundennummer* Verbrauchsstellennummer*

Zahlernummer (sofern vorhanden)* Zahlerstand bei Auftragserteilung*

L
voraussichtliche Jahresabnahmemenge in kWh*

StraBe, Hausnummer (nur falls abweichend von Punkt 1)

PLZ, Ort, Ortsteil (nur falls abweichend von Punkt 1)

Gewiinschter Lieferbeginn

Die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH informiert mich in der Auftragsbestatigung Uber meinen Lieferbeginn. Dieser kann von meinem
Wunschtermin abweichen. Ich wiinsche die Belieferung von der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH

0 so schnell wie mdglich O abdem.

Mein Vertrag kommt mit der Auftragsbestatigung durch die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH zustande. Danach kann ich meinen Vertrag
innerhalb von vierzehn Tagen widerrufen (s. Nr. 6).

O Ich méchte von der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH bereits beliefert werden, auch wenn die Vierzehn-Tages-Frist fur meinen Widerruf
noch nicht abgelaufen sein sollte. (Bitte ankreuzen, um schnell Erdgas von der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH zu erhalten)

3) Preise und Laufzeit

Produktpreise bis zur ZahlergréBe G 16

Arbeitspreis in Cent/kWh Mess-/Grundpreis in Euro/Monat
netto brutto netto brutto

Z&hlergroBe G 16 8,10 9,64 11,00 13,09

Preisstand: 1.1.2026. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer. Es gelten die jeweils aktuellen Preise.

(& J

Produktpreise ab ZahlergroBe G 25

Arbeitspreis in Cent/kWh Mess-/Grundpreis in Euro/Monat

netto brutto netto brutto

ZahlergroBe G25 8,10 9,64 15,00 17,75

Z&hlergréBe G40 8,10 9,64 24,00 28,56

ZahlergroBe G65 8,10 9,64 39,00 46,41

Z&hlergréBe G100 8,10 9,64 61,00 72,59
\_ Preisstand: 1.1.2026. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer. Es gelten die jeweils aktuellen Preise. )

Laufzeit des Vertrages: Der Vertrag beginnt mit dem in der Vertragsbestatigung genannten Termin und hat eine Erstvertragslaufzeit von 12 Monaten. Der Vertrag verlangert sich
automatisch um jeweils einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen Vertragsende in Textform gekindigt wird.

Laufzeit und Umfang der Preisgarantie: Die Preisgarantie lauft bis zum 31.12.2026 und kann von der Laufzeit des Vertrages abweichen. Von der Preisgarantie ausgenommen
sind Netzentgelte, gesetzliche Steuern (z. B. Energiesteuer, Umsatzsteuer), Abgaben, Umlagen, Kosten flr Zertifikate (z.B. gem. BEHG) und vergleichbare staatlich veranlasste
Belastungen. Nach Ablauf der Preisgarantie, erstmals ab dem 01.01.2027, behélt sich die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH (,BSA*) vor, Anderungen an den Preisen vorzu-
nehmen. Hierzu teilt die BSA dem Kunden mindestens einen Monat vor dem beabsichtigten Anderungstermin in Textform die neuen Arbeits- und Grundpreise mit. Ist der Kunde
mit dem neuen Preis nicht einverstanden, kann er den Erdgasvertrag mit der BSA ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist auf den Zeitpunkt des mitgeteilten Anderungstermins in
Textform kiindigen. Die Kiindigung muss bei der BSA vor dem mitgeteilten Anderungstermin eingehen. Nach erfolgter, ordnungsgemaBer Kiindigung endet der Erdgasvertrag am
Tag, bevor die mitgeteilten Anderungen wirksam werden. Fiir die Anderung der nicht in der Preisgarantie enthaltenen Preisbestandteile wie auch fiir die Anderung der Preise nach
Auslaufen der Preisgarantie gelten Ziffern 6 und 7 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH Geschéftsfiihrer:

Kundenzentrum, Werrastrafie 24 Frank Hix, Niklas Stuiber Weiter auf der néchsten Seite. —
37242 Bad Sooden-Allendorf Sitz der Gesellschaft: Bad Sooden-Allendorf

T 05652 50997-00 Registergericht: Amtsgericht Eschwege (HRB 2127)

mail@gaswerk-bsa.de USt-IdNr. DE113070273

www.gaswerk-bsa.de
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4) Angaben zur derzeitigen Erdgasversorgung

Um lhren Auftrag schnell ausfihren zu kénnen, bitten wir Sie um die folgenden Angaben oder um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Erdgas-

rechnung.

Vertragsexemplar - BSA S A Gaswerk
Bitte unterschrieben zuriicksenden! Bad Sooden-Allendorf

bisheriger Erdgaslieferant

L
Vorjahresverbrauch in kWh* bisherige Kundennummer

5) Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats
fur wiederkehrende Zahlungen sowie einmalige Zahlungen - Glaubiger-ldentifikationsnummer DE 08 ZZZ 00000 144 452
Hierflr verwenden Sie bitte das beigeflgte Formular.

6) Widerrufsbelehrung
(Gilt nur far Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grinden diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszutiben, missen Sie die Gaswerk
Bad Sooden-Allendorf GmbH, Marktplatz 8, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Fax: 05652-50997-90, E Mail: mail@gaswerk-bsa.de, mittels
einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) Uber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie kénnen dafiir das beigefligte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung Uber die Austbung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Die Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Innen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, ein-
schlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene, glunstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziglich und spéatestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurlickzuzahlen, an dem die Mitteilung Uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Fur diese Rlckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrtcklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Ruckzahlung Entgelte berech-
net.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Austibung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

7) Einwilligung zur Datenverwendung (Werbung und Marktforschung)

1 Ich bin damit einverstanden, dass die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH mich insbesondere auch telefonisch oder per E-Mail

zum Zwecke der Direktwerbung fur eigene Produkte und Dienstleistungen sowie flr Produkte und Dienstleistungen der Stadtwerke Bad

Sooden-Allendorf kontaktiert und mich Uber Angebote zu Energie und Energielésungen (Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser) informiert. Ich

kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen oder einschranken durch Information an die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH,
Marktplatz 8, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Uber Fax-Nr.: 056652 — 9585-56 oder Uber mail@gaswerk-bsa.de.

8) Meine Unterschrift

Mit meiner Unterschrift beauftrage ich Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH mit der Lieferung von Erdgas an meine Lieferanschrift. Ich

habe folgende beigeflgte Dokumente erhalten: die Allgemeinen Geschéftsbedingungen und die Informationen zum Datenschutz und bin
damit einverstanden. Auch die Informationen tGber mein Widerrufsrecht habe ich zur Kenntnis genommen. Das Muster-Widerrufsformular
habe ich erhalten.

Ich bevollméachtige die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH und ihre beauftragten Dienstleister hiermit, meinen Erdgasvertrag mit
meinem aktuellen Lieferanten, soweit ich diesen nicht bereits selbst gekiindigt habe, zum nachstmaoglichen Termin zu kindigen.

X

Ort und Datum, Unterschrift

Informationen gemanB Art. 246 § 2 i.V. mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB finden Sie unter Punkt 3 dieses Auftrags und in den Ziffern 1 bis 7
und 10 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Sollten Sie eine von der jahrlichen Abrechnung abweichende kostenpflichtige Rechnungsstellung wiinschen, setzen Sie sich bitte mit un-
serem Kundenservice in Verbindung. Informationen zu unseren geltenden Tarifen erhalten Sie unter www.gaswerk-bsa.de.

*Bitte fullen Sie vor allem die mit * gekennzeichneten Felder aus, damit wir lhren Auftrag schnell bearbeiten kénnen. Vielen Dank.

Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH Geschéftsfiihrer:

Kundenzentrum, Werrastraf3e 24 Frank Hix, Niklas Stiiber

37242 Bad Sooden-Allendorf Sitz der Gesellschaft: Bad Sooden-Allendorf

T 05652 50997-00 Registergericht: Amtsgericht Eschwege (HRB 2127)
mail@gaswerk-bsa.de USt-IdNr. DEM3070273

www.gaswerk-bsa.de
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Vertragsexemplar - Kunde SA Gaswerk
Bitte zu lhren Unterlagen heften! Bad Sooden-Allendorf

i Uydo GmbH

Auftrag erdgasKONSTANT26

1) Anschrift des Kunden (Auftraggeber/Rechnungsanschrift)

Vorname, Name, Firma (ggf. Ansprechpartner)* Geburtsdatum*

StraBe, Hausnummer* Telefon

L
PLZ, Ort, Ortsteil*

E-Mail
Der Lieferant kann dem Kunden Uber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklérungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses Lieferverhaltnisses
(z.B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten unverzlglich in Textform mitzuteilen.

2) Verbrauchsstelle

Sind Sie hier neu eingezogen? [ Ja [ Nein ' '
Kundennummer* Verbrauchsstellennummer*

Zahlernummer (sofern vorhanden)* Zahlerstand bei Auftragserteilung*

L
voraussichtliche Jahresabnahmemenge in kWh*

StraBe, Hausnummer (nur falls abweichend von Punkt 1)

PLZ, Ort, Ortsteil (nur falls abweichend von Punkt 1)

Gewiinschter Lieferbeginn

Die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH informiert mich in der Auftragsbestatigung Uber meinen Lieferbeginn. Dieser kann von meinem
Wunschtermin abweichen. Ich wiinsche die Belieferung von der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH

0 so schnell wie mdglich O abdem.

Mein Vertrag kommt mit der Auftragsbestatigung durch die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH zustande. Danach kann ich meinen Vertrag
innerhalb von vierzehn Tagen widerrufen (s. Nr. 6).

O Ich méchte von der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH bereits beliefert werden, auch wenn die Vierzehn-Tages-Frist fur meinen Widerruf
noch nicht abgelaufen sein sollte. (Bitte ankreuzen, um schnell Erdgas von der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH zu erhalten)

3) Preise und Laufzeit

Produktpreise bis zur ZahlergréBe G 16

Arbeitspreis in Cent/kWh Mess-/Grundpreis in Euro/Monat
netto brutto netto brutto

Z&hlergroBe G 16 8,10 9,64 11,00 13,09

Preisstand: 1.1.2026. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer. Es gelten die jeweils aktuellen Preise.

(& J

Produktpreise ab ZahlergroBe G 25

Arbeitspreis in Cent/kWh Mess-/Grundpreis in Euro/Monat

netto brutto netto brutto

ZahlergroBe G25 8,10 9,64 15,00 17,75

Z&hlergréBe G40 8,10 9,64 24,00 28,56

ZahlergroBe G65 8,10 9,64 39,00 46,41

Z&hlergréBe G100 8,10 9,64 61,00 72,59
\_ Preisstand: 1.1.2026. Gerundete Bruttopreise inkl. 19% Umsatzsteuer. Es gelten die jeweils aktuellen Preise. )

Laufzeit des Vertrages: Der Vertrag beginnt mit dem in der Vertragsbestatigung genannten Termin und hat eine Erstvertragslaufzeit von 12 Monaten. Der Vertrag verlangert sich
automatisch um jeweils einen Monat, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen Vertragsende in Textform gekindigt wird.

Laufzeit und Umfang der Preisgarantie: Die Preisgarantie lauft bis zum 31.12.2026 und kann von der Laufzeit des Vertrages abweichen. Von der Preisgarantie ausgenommen
sind Netzentgelte, gesetzliche Steuern (z. B. Energiesteuer, Umsatzsteuer), Abgaben, Umlagen, Kosten flr Zertifikate (z.B. gem. BEHG) und vergleichbare staatlich veranlasste
Belastungen. Nach Ablauf der Preisgarantie, erstmals ab dem 01.01.2027, behélt sich die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH (,BSA*) vor, Anderungen an den Preisen vorzu-
nehmen. Hierzu teilt die BSA dem Kunden mindestens einen Monat vor dem beabsichtigten Anderungstermin in Textform die neuen Arbeits- und Grundpreise mit. Ist der Kunde
mit dem neuen Preis nicht einverstanden, kann er den Erdgasvertrag mit der BSA ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist auf den Zeitpunkt des mitgeteilten Anderungstermins in
Textform kiindigen. Die Kiindigung muss bei der BSA vor dem mitgeteilten Anderungstermin eingehen. Nach erfolgter, ordnungsgemaBer Kiindigung endet der Erdgasvertrag am
Tag, bevor die mitgeteilten Anderungen wirksam werden. Fiir die Anderung der nicht in der Preisgarantie enthaltenen Preisbestandteile wie auch fiir die Anderung der Preise nach
Auslaufen der Preisgarantie gelten Ziffern 6 und 7 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH Geschéftsfiihrer:

Kundenzentrum, Werrastrafie 24 Frank Hix, Niklas Sttiber Weiter auf der néchsten Seite. —
37242 Bad Sooden-Allendorf Sitz der Gesellschaft: Bad Sooden-Allendorf

T 05652 50997-00 Registergericht: Amtsgericht Eschwege (HRB 2127)

mail@gaswerk-bsa.de USt-IdNr. DE113070273

www.gaswerk-bsa.de

3/7



01.01.26

gasKONSTANT26

BSA_erd

Cl vy GmbH

4) Angaben zur derzeitigen Erdgasversorgung

Um lhren Auftrag schnell ausfihren zu kénnen, bitten wir Sie um die folgenden Angaben oder um Zusendung einer Kopie lhrer letzten Erdgas-

rechnung.

Vertragsexemplar - Kunde SA Gaswerk
Bitte zu lhren Unterlagen heften! Bad Sooden-Allendorf

bisheriger Erdgaslieferant

L
Vorjahresverbrauch in kWh* bisherige Kundennummer

5) Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats
fur wiederkehrende Zahlungen sowie einmalige Zahlungen - Glaubiger-ldentifikationsnummer DE 08 ZZZ 00000 144 452
Hierflr verwenden Sie bitte das beigeflgte Formular.

6) Widerrufsbelehrung
(Gilt nur far Verbraucher im Sinne des § 13 BGB)

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grinden diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszutiben, missen Sie die Gaswerk
Bad Sooden-Allendorf GmbH, Marktplatz 8, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Fax: 056652-50997-90, E Mail: mail@gaswerk-bsa.de, mittels
einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Fax oder E-Mail) Uber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wider-
rufen, informieren. Sie kénnen dafiir das beigefligte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung Uber die Austbung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Die Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Innen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, ein-
schlieBlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung
als die von uns angebotene, glunstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverziglich und spéatestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurlickzuzahlen, an dem die Mitteilung Uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Fur diese Rlckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrtcklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Ruckzahlung Entgelte berech-
net.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Austibung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

7) Einwilligung zur Datenverwendung (Werbung und Marktforschung)

1 Ich bin damit einverstanden, dass die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH mich insbesondere auch telefonisch oder per E-Mail

zum Zwecke der Direktwerbung fur eigene Produkte und Dienstleistungen sowie flr Produkte und Dienstleistungen der Stadtwerke Bad

Sooden-Allendorf kontaktiert und mich Uber Angebote zu Energie und Energielésungen (Strom, Erdgas, Wasser, Abwasser) informiert. Ich

kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen oder einschranken durch Information an die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH,
Marktplatz 8, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Uber Fax-Nr.: 056652 — 9585-56 oder Uber mail@gaswerk-bsa.de.

8) Meine Unterschrift

Mit meiner Unterschrift beauftrage ich Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH mit der Lieferung von Erdgas an meine Lieferanschrift. Ich

habe folgende beigeflgte Dokumente erhalten: die Allgemeinen Geschéftsbedingungen und die Informationen zum Datenschutz und bin
damit einverstanden. Auch die Informationen tGber mein Widerrufsrecht habe ich zur Kenntnis genommen. Das Muster-Widerrufsformular
habe ich erhalten.

Ich bevollméachtige die Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH und ihre beauftragten Dienstleister hiermit, meinen Erdgasvertrag mit
meinem aktuellen Lieferanten, soweit ich diesen nicht bereits selbst gekiindigt habe, zum nachstmaoglichen Termin zu kindigen.

X

Ort und Datum, Unterschrift

Informationen gemanB Art. 246 § 2 i.V. mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB finden Sie unter Punkt 3 dieses Auftrags und in den Ziffern 1 bis 7
und 10 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Sollten Sie eine von der jahrlichen Abrechnung abweichende kostenpflichtige Rechnungsstellung wiinschen, setzen Sie sich bitte mit un-
serem Kundenservice in Verbindung. Informationen zu unseren geltenden Tarifen erhalten Sie unter www.gaswerk-bsa.de.

*Bitte fullen Sie vor allem die mit * gekennzeichneten Felder aus, damit wir lhren Auftrag schnell bearbeiten kénnen. Vielen Dank.

Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH Geschéftsfiihrer:

Kundenzentrum, Werrastraf3e 24 Frank Hix, Niklas Stiiber

37242 Bad Sooden-Allendorf Sitz der Gesellschaft: Bad Sooden-Allendorf

T 05652 50997-00 Registergericht: Amtsgericht Eschwege (HRB 2127)
mail@gaswerk-bsa.de USt-IdNr. DEM3070273

www.gaswerk-bsa.de

4/7



Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir die Lieferung von Erdgas jJOODENALLEN DORF

fiir den Eigenverbrauch im Haushalt und fur berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche | GASWERK BAD SOODEN

LENDORF GMBH

Zwecke fir einen Jahresverbrauch bis zu 300.000 kWh (Standardlastprofilkunden) - Stand: 01.01.2026 L= 2 . alh

1. Anwendungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (nachfolgend ,AGB") finden

Anwendung auf alle Gaslieferprodukte der Gaswerk Bad Sooden-Allendorf

GmbH (nachfolgend ,BSA*) fiir den Eigenverbrauch im Haushalt und fiir be-

rufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke bis zu einem Jahresver-

brauch von 300.000 kWh (Standardlastprofilkunden). Diese AGB gelten nicht
fur die gesetzliche Grund- und Ersatzversorgung.

1.2. Diese AGB ergéanzen den Inhalt des geschlossenen Vertrages und gel-

ten, soweit in dem Vertrag nicht ausdriicklich etwas Anderes (z.B. Vertragslauf-

zeit, Preisgarantie) vereinbart ist.

2.  Zustandekommen des Vertrags, Lieferbeginn

2.1. Produktinformationen der BSA (z.B. in Prospekten, Anzeigen, Formula-

ren) sind freibleibend. MaRgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Prei-

se und Konditionen.

2.2. Der Kunde unterbreitet BSA durch Ubermittiung des ausgefiillten Auf-

trags ein Angebot auf Abschluss des Vertrags. BSA behélt sich vor, das Ange-

bot abzulehnen.

2.3. Der Vertrag kommt mit Bestatigung durch BSA in Textform unter Angabe

des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn

héngt davon ab, dass alle fiir die Belieferung notwendigen MafRnahmen (z.B.

Kiindigung des bisherigen Liefervertrages) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt

nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden geman §§ 355 Abs. 2, 356 Abs.

2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert BSA hierzu ausdriicklich auf. Der

Erdgasvertrag besteht aus einem Lieferauftrag, der Vertragsbestatigung, dem

Produktblatt und den AGB.

3.  Qualitat der Lieferung

BSA liefert Erdgas in der vom zustandigen Netzbetreiber bereitgestellten Qua-

litdt und mit der nach anerkannten Regeln der Technik zulassigen Schwan-

kungsbreite (DVGW Arbeitsblatt G 260 ,Gasbeschaffenheit”) fir einen Brenn-
wert von 8,4 — 13,1 kWh/m? flr Erdgas der Gruppen L und H und einem

Messdruck von 18 bis 25 mbar an das Ende des Netzanschlusses.

4. Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Weiterleitungsverbot /

Befreiung von der Leistungspflicht

4.1. Der Kunde bezieht seinen gesamten Bedarf an Erdgas an seiner

vertraglich benannten Entnahmestelle von BSA. Entnahmestelle ist die Eigen-

tumsgrenze des auf den (ggf. jeweiligen) Zahlpunkt bezogenen Netzanschlus-
ses. Zahlpunkt ist der Ort, an dem der Erdgasfluss messtechnisch erfasst wird.

Die Pflicht zur Gesamtbedarfsdeckung besteht nicht,

4.1.1.soweit der Kunde seinen Erdgasbedarf durch Eigenanlagen zur Nutzung

regenerativer Energiequellen deckt oder

4.1.2.soweit der Vertrag zeitliche Beschrankungen vorsieht.

§ 53a EnWG (Sicherstellung der Versorgung von Haushaltskunden) bleibt un-

beriihrt.

4.2. Der Kunde wird das Erdgas lediglich zur eigenen Versorgung nutzen.

Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulassig.

4.3. BSAist von ihrer Leistungspflicht befreit,

4.3.1.bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten in der Gasversor-

gung, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes einschliellich

des Netzanschlusses handelt. Zu den méglichen Anspriichen des Kunden ge-

gen den Netzbetreiber gilt Ziffer 13.1.

4.3.2.soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die An-

schlussnutzung unterbrochen hat und die Unterbrechung nicht auf einer nicht

berechtigten Malnahme von BSA nach Ziffer 12.1 bzw. 12.2 beruht oder

4.3.3.soweit und solange BSA an dem Bezug oder der vertragsgemaRen Lie-
ferung von Erdgas durch unvorhersehbare Umsténde (z.B. héhere Gewalt, Na-
turkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmanahmen, hoheitliche Anordnungen),

deren Beseitigung ihr nicht méglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2

Energiewirtschaftsgesetz (nachfolgend ,EnWG*) wirtschaftlich nicht zugemutet

werden kann, gehindert ist.

5. Abschluss-Bonus

5.1. Bei Gewahrung eines einmaligen Abschluss-Bonus wird die konkre-

te Hohe auf dem Auftragsformular durch BSA vermerkt. Der Bonus wird mit

der ersten Verbrauchsabrechnung des Vertrages verrechnet und nicht bei der

Hohe der Abschlagszahlungen des Kunden beriicksichtigt. Der Bonus entfallt,

wenn der Vertrag vor Ablauf der Erstvertragslaufzeit beendet wird. Der Bonus

bleibt bestehen, wenn der Kunde den Vertrag aufgrund einer Preisanpassung

(Ziffer 7.1) oder Vertragsanpassung (Ziffer 15.2.1) vorzeitig beendet.

5.2. Sofern der Bonus ausdriicklich nur Neukunden gewahrt wird, sind nur

solche Kunden bonusberechtigt, die in den letzten sechs Monaten vor Zustan-

dekommen des Vertrags an der Entnahmestelle nicht von BSA beliefert wur-
den. Sofern der Bonus ausdriicklich nur Bestandskunden gewahrt wird, sind
nur solche Kunden bonusberechtigt, die nicht Neukunden sind.

6.  Preisbestandteile

6.1. Die Nettopreise setzen sich aus einem Grundpreis und einem ver-

brauchsabhéangigen Arbeitspreis zusammen. Sie enthalten u.a. die Entgelte fiir

Gewinnung, Beschaffung, Transport, Vertrieb, Messstellenbetrieb, Messung

und Abrechnung bei jahrlichem Abrechnungszeitraum, die Konzessionsabga-

be, die Kosten aus dem Kauf von Emissionszertifikaten nach dem Brennstof-
femissionshandelsgesetz (BEHG) fiir das Inverkehrbringen von Brennstoffen,
sowie die Energiesteuer in der jeweils geltenden Hohe.

Die Nettopreise zuziiglich der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden

Hohe ergeben die Bruttopreise.

6.2. Sofern der Kunde einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb/

der Messdienstleistung beauftragt, werden die in den Nettopreisen enthaltenen

Kosten fiir M tellenbetrieb/-dienstleistung erstattet.

7. Preisanderungen

BSA wird bei Preisanderungen die 6ffentlich ermittelbaren Wettbewerberpreise

fur vergleichbare Sonderkundenvertrage in der Postleitzahl der Abnahmestelle

des Kunden in den Blick nehmen. Fir die jeweilige Preisdnderung gelten die
folgenden Regeln:

7.1. Preiséanderungen erfolgen nach billigem Ermessen gemaR § 315 BGB,

das der Kunde gerichtlich Giberpriifen lassen kann. Preisdnderungen kénnen

nur zum Monatsersten erfolgen bei:

7.1.1. a. Anderungen der Netzentgelte, der Entgelte fiir Messstellen-
betrieb, der Konzessionsabgabe; der Kosten fiir Zertifikate (z. B. nach
den BEHG) sowie der Energie- und/oder Umsatzsteuer
b. unmittelbare Verteuerung oder Verbilligung der Gewinnung, des
Bezugs oder des Transports von Erdgas durch Steuern, Abgaben,
Umlagen oder vom Netzbetreiber in Rechnung gestellter Entgelte infol-
ge nach Vertragsschluss in Kraft tretender deutscher oder europaischer
Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien oder MaRnahmen des Netzbe-
treibers, soweit die rechtlichen Grundlagen nichts anderes bestimmen;

7.1.2. Anderung der Bezugs- oder Vertriebskosten.

7.1.3.Der Umfang der Preisanderungen (Preiserhdhungen und Preissen-
kungen) ermittelt sich durch die Saldierung von Kostenanderungen (Kosten-
erhdhungen und Kostensenkungen) nach Ziffer 7.1.1 unter Anwendung ein-
heitlicher sachlicher und zeitlicher MaRstdbe. Dabei kénnen auch kiinftige
Kostenentwicklungen auf der Grundlage von Prognosen nach billigem Ermes-
sen einbezogen werden. Bei Kostensenkungen diirfen keine fir den Kunden
ungiinstigeren MaRstabe als bei Kostensteigerungen angelegt werden.

7.2. Informationspflicht/Sonderkiindigungsrecht im Fall von Preisénderungen
7.2.1.BSA teilt dem Kunden Preisanderungen aufgrund der Ziffer 7.1 min-
destens einen Monat vor deren Wirksamwerden in Textform mit. Hierbei sind
Anlass und Umfang der Preisénderung in allgemein verstandlicher Form zu
nennen.

7.2.2.Dem Kunden steht im Fall einer Preisanderung nach Ziffer 7.1 das Recht
zu, den Vertrag fristlos zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisande-
rung zu kiindigen. BSA wird den Kunden zeitgleich mit der Information uber die
Preiséanderung auf dieses Kiindigungsrecht in Textform besonders hinweisen.
Weitere vertragliche und gesetzliche Kiindigungsrechte bleiben hiervon unbe-
rihrt.

7.3. Abweichend von Ziffer 7.1-7.2 werden gemaR § 41 Abs. 6 EnWG Mehr-
oder Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen Anderung der gelten-
den Umsatzsteuersatze ergeben, ohne Ankiindigung unveréndert weitergege-
ben. BSA informiert tiber solche Anderungen spétestens mit der Rechnung. Ein
Sonderkiindigungsrecht des Kunden besteht nicht.

8. Ablesung, Zutrittsrecht, Nachpriifung von Messeinrichtungen

8.1. BSA kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass
diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies zum Zwecke einer Abrech-
nung, anlasslich eines Lieferantenwechsels oder bei einem berechtigten Inte-
resse von BSA an einer Uberpriifung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann
einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumut-
bar ist. BSA darf bei einem berechtigten Widerspruch fiir eine eigene Ablesung
kein gesondertes Entgelt verlangen.

8.2. Der Kunde hat Beauftragten von BSA nach vorheriger Benachrichtigung
und Vorlage eines Ausweises den Zutritt zu den Messeinrichtungen zu gestat-
ten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur
Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann
durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im je-
weiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungs-
termin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten.

8.3. BSA kann den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder
bei Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemes-
sener Beriicksichtigung der tatséchlichen Verhaltnisse rechnerisch ermitteln,
wenn der zusténdige Netzbetreiber, M tellenbetreiber/-dier oder
ein Beauftragter von BSA das Grundstiick und die Rdume des Kunden nicht
zum Zweck der Ablesung betreten kann oder der Kunde eine vereinbarte
Selbstablesung nicht oder verspatet vornimmt.

8.4. BSA ist verpflichet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachpri-
fung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehdrde oder eine staatlich aner-
kannte Priifstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 EichG beim Messstellenbetreiber zu
veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag nicht bei BSA, so hat er BSA zugleich
mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prifung fallen BSA
zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen tber-
schreitet, sonst dem Kunden.

9. Abrechnung

9.1. BSArechnet den Verbrauch von Erdgas in der Regel einmal jahrlich ab.
Der Kunde ist berechtigt, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder
halbjahrliche Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Ver-
einbarung mit BSA erfolgt.

9.2. BSA legt der Abrechnung die vom zustandigen Netzbetreiber, vom je-
weiligen Messstellenbetreiber, vom Messdienstleister bzw. vom Kunden gelie-
ferten Angaben zugrunde. Grundlage der Abrechnung ist die Kilowattstunde
(kWh). Der Verbrauch an kWh wird wie folgt ermittelt: Die Anzahl der am Zahler
abgelesenen Kubikmeter wird mit dem vom jeweiligen Netzbetreiber fiir die
Abrechnungszeitspanne genannten Umrechnungsfaktor multipliziert, der unter
Berlicksichtigung des mittleren Brennwerts (Hs) und der mittleren physikali-
schen ZustandsgréRe berechnet wird. Der Umrechnungsfaktor wird monatlich
neu ermittelt und variiert je nach ortlichen Gegebenheiten. Die Nutzenergie
einer Kilowattstunde Erdgas zur Kilowattstunde Strom ist entsprechend dem
Wirkungsgrad des Warmeerzeugers (z. B. Heiz- oder Brennwertkessel) gerin-
ger.

9.3. Der Rechnungsbetrag ermittelt sich wie folgt: Die Verbrauchsdaten wer-
den mit den Nettoarbeitspreisen multipliziert; der Nettogrundpreis und, soweit
vereinbart, zusatzlich angefallene Nettokosten werden addiert. Diesem Netto-
gesamtpreis wird anschlieBend die Umsatzsteuer hinzugerechnet. Die Abrech-
nung des Grundpreises erfolgt tagesgenau ab Lieferbeginn.

9.4.  Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsab-
hangigen Bruttopreise, so wird der fiir die neuen Bruttopreise mafgebliche Ver-
brauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind
auf der Grundlage der fiir den jeweiligen Kunden und der ihm vergleichbaren
Kunden maRgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu beriicksichtigen.

10. Rechnungsstellung, Abschlagszahlung, Bezahlung

10.1. Wird der Verbrauch fiir mehrere Monate abgerechnet, kann BSA fiir das
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Erdgas Abschlagszahlungen ver-
langen. Diese werden fiir den ersten Abrechnungszeitraum anteilig auf Basis
des vom Kunden oder vom jeweiligen Netzbetreiber angegebenen Erdgasver-
brauchs ermittelt. Ist eine solche Berechnung nicht méglich, so bemisst sich
die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer
Kunden. In den folgenden Abrechnungszeitraumen wird auf Basis des sich aus
der letzten Abrechnung ergebenden Erdgasverbrauchs der fiir die folgende
Abrechnungsperiode zu erwartende Erdgasverbrauch ermittelt und mit den
dann gliltigen Preisen bewertet; anhand dieses Wertes werden die Abschlage
anteilig berechnet. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich
geringer ist, so wird dies angemessen beriicksichtigt. Andern sich die Preise,
kénnen die nach der Preisanderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem
Vomhundertsatz der Preisanderung entsprechend angepasst werden. Ergibt
die Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, erstattet
BSA den ubersteigenden Betrag unverziiglich bzw. verrechnet diesen spéates-
tens mit der nachsten Abschlagsforderung.
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10.2. Der Kunde kann Zahlungen per Uberweisung oder per SEPA-Lastschrift-
mandat leisten.

10.3. Rechnungen und Abschlage werden jeweils zu dem von BSA angegeben
en Zeitpunkt, frihestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung féllig. BSA darf die Falligkeit also einseitig bestimmen. Das heift,
dass der Kunde ohne weitere Mitteilung in Verzug gerat, wenn er seiner Zah-
lungspflicht nicht rechtzeitig nachkommt.

10.4. Bei Zahlungsverzug kann BSA die Kosten fiir eine erneute Zahlungsauf-
forderung oder die Kosten, die dadurch entstehen, dass der Betrag durch einen
Beauftragten eingezogen wird, fiir strukturell vergleichbare Falle pauschalbe-
rechnen. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die
Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden
Kosten nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass
keine oder geringere Kosten entstanden sind.

10.5. Einwéande gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen
nur dann zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung, wenn

10.5.1. die ernsthafte Mdglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht
oder
10.5.2. der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen

Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachpriifung der Messeinrich-
tung verlangt und solange durch die Nachprifung nicht die ordnungsgemane
Funktion des Messgerats festgestellt ist. § 315 BGB bleibt davon unberdihrt.
10.6. Gegen Anspriiche von BSA kann nur mit falligen Gegenanspriichen auf-
gerechnet werden, die unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

10.7. Ergibt eine Priifung der Messeinrichtung eine Uberschreitung der Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbe-
trags festgestellt, wird der Betrag, der zu viel oder zu wenig berechnet wurde,
von BSA erstattet oder vom Kunden nachentrichtet. Ist die GroRe des Fehlers
nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so
wird der Verbrauch fir die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem
Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjéhrigen
Verbrauchs durch Schatzung ermittelt. Die tatsachlichen Verhaltnisse sind an-
gemessen zu bericksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht
ordnungsgemafen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellen-
betreiber Ubermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der
Nachberechnung zugrunde zu legen. Die Anspriiche sind auf den der Fest-
stellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt, es sei denn,
die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen groReren Zeitraum festgestellt
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.
11. Vorauszahlung, Sicherheitsleistung

11.1. BSA ist berechtigt, fir den Erdgasverbrauch eines Abrechnungszeit-
raums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umstanden des Einzelfalls
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszah-
lung wird BSA den Kunden hieriiber ausdriicklich und in verstandlicher Form
unterrichten und dabei mindestens den Beginn, die Hohe und die Griinde der
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen fiir ihren Wegfall angeben. Die Vo-
rauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun-
den. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist,
so ist dies angemessen zu berlicksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungs-
zeitraum Uber mehrere Monate und erhebt BSA Abschlagszahlungen, so kann
BSA die Vorauszahlungen nur in ebenso vielen Teilbetrdgen wie Abschlagszah-
lungen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nachsten Rechnungserteilung
zu verrechnen.

11.2. BSA kann anstatt der Vorauszahlung beim Kunden einen Bargeld- oder
Chipkartenzahler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.
11.3. Ist der Kunde zur Vorauszahlung entweder nicht bereit oder nicht in der
Lage, kann BSA in angemessener Hohe Sicherheit verlangen. Barsicherheiten
werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst. Ist der Kunde
in Verzug (siehe Ziffer 10.3) und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforde-
rung nicht unverziglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Lieferverhalt-
nis nach, so kann BSA die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungs-
aufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen
zu Lasten des Kunden. Die Sicherheit ist unverziiglich zurlickzugeben, wenn
keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

12. Unterbrechung der Versorgung, Vertragsstrafe

12.1. BSA kann die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netz-
betreiber unterbrechen lassen, wenn der Kunde den Bestimmungen dieses
Vertrags in nicht unerheblichem MaRe schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Erdgas unter Umgehung,
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.
12.2. BSAist berechtigt, bei anderen Zuwiderhandlungen gegen den Vertrag
insbesondere bei Nichterfiillung einer falligen Zahlungsverpflichtung trotz Mah-
nung, die Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen
und den zustandigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versorgung zu
beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung auer Ver-
héltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde glaubhaft
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass der Kunde seinen Verpflich-
tungen nachkommt. BSA kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung
der Versorgung androhen, sofern dies nicht auRer Verhaltnis zur Schwere der
Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzug wird BSA eine Unterbrechung
unter den vorgenannten Voraussetzungen nur durchfiihren lassen, wenn der
Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von
mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Hohe dieses Be-
trags bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen auer Betracht, die der
Kunde form- und fristgerecht sowie schliissig begriindet beanstandet hat. Fer-
ner bleiben diejenigen Rickstande auRer Betracht, die wegen einer Vereinba-
rung zwischen BSA und dem Kunden noch nicht féllig sind oder die aus einer
streitigen und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhdhung von BSA
resultieren. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem Kunden
mindestens drei Werktage im Voraus anzukiindigen.

12.3. BSA hat im Falle der Unterbrechung die Versorgung unverziglich wie-
derherstellen zu lassen, sobald die Griinde fiir die Unterbrechung entfallen
sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der
Versorgung ersetzt hat. BSA kann diese Kosten fiir strukturell vergleichbare
Falle pauschal berechnen. Die pauschale Berechnung muss einfach nachvoll-
ziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht Ubersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vor-
behalten, dass keine oder geringere Kosten entstanden sind.

12.4. Vor der Wiederherstellung der Versorgung ist grundsatzlich eine Ge-
brauchsfahigkeitspriifung der Leitungsanlage gemafR dem technischen Re-
gelwerk der Gasinstallation (DVGW-TRGI 2008) durch einen zugelassenen
Installateur durchzufiihren und schriftlich zu bestatigen. Diese Kosten fiir die
Druckpriifung der Anlage und fiir den Aus- und Einbau der Messgerate gehen
zu Lasten des Kunden. Aus Sicherheitsgriinden kann BSA verlangen, dass im
Rahmen der Wiederherstellung der Belieferung der Kunde direkt vor Ort ist und
insbesondere dafiir Sorge tragt, dass alle Verbrauchsgerate der betroffenen
Entnahmestelle nicht eingeschaltet sind, so dass von diesen infolge der Wie-
dereinlassens von Gas unmittelbar keine Gefahr ausgehen kann.

12.5. Verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor
Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung,
so ist BSA berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist fir die Dauer
des unbefugten Gebrauchs, langstens aber flir sechs Monate auf der Grund-
lage einer taglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeréte von
bis zu zehn Stunden nach dem fiir den Kunden geltenden Vertragspreis zu
berechnen. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs nicht festzustellen, so
kann die Vertragsstrafe fir einen geschatzten Zeitraum, der langstens sechs
Monate betragen darf, erhoben werden.

13. Haftung

13.1. Anspriiche des Kunden wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei
UnregelmaBigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen ei-
ner Stérung des Netzbetriebes einschlieBlich des Netzanschlusses handelt,
gegenuber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). BSA wird
unverziglich Uber die mit der Schadensverursachung zusammenhangenden
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie BSA bekannt sind oder von BSA in zumut-
barer Weise aufgeklart werden kénnen und der Kunde dies wiinscht.

13.2. BSA haftet nur fiir Schaden aus der schuldhaften Verletzung von Leben,
Korper oder Gesundheit. Darliber hinaus haftet BSA flir Schaden aus vorséatz-
licher oder grob fahrlassiger Pflichtverletzung oder soweit zwingende gesetzli-
che Haftungsregelungen (z.B. Produkthaftungsgesetz) bestehen.

13.3. BSA haftet auch fiir Schaden aus der schuldhaften Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, bei leichter Fahrlassigkeit jedoch der Héhe nach be-
grenzt auf die bei Vertragsbeginn vorhersehbaren vertragstypischen Schaden.
Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche Verpflichtungen, die vertrags-
wesentliche Rechtspositionen des Kunden schiitzen, die ihm dieser Vertrag
nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewahren hat. Wesentlich sind ferner
solche Vertragspflichten, deren Erfillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung
dieses Vertrags liberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmaRig vertraut und vertrauen darf. Im Ubrigen ist eine Haftung von BSA
ausgeschlossen.

13.4. Die Haftungsregelung nach Ziffer 13.3 gilt gleichermalen fiir Personen,
fiir die BSA einzustehen hat.

14. Laufzeit, Kiindigung

14.1. Wenn Vertragsbeginn der Erste eines Monats ist, so hat der Vertrag
zunachst eine Laufzeit von zwdélf Monaten.

14.2. Sofern Vertragsbeginn nicht der Erste eines Monats ist, so lauft der
Vertrag zunachst bis zum Ende des auf den Vertragsbeginn folgenden elften
Monats. Der Vertrag verlangert sich automatisch immer um einen weiteren
Monat und kann mit einer Kiindigungsfrist von ebenfalls einem Monat gekiin-
digt werden. Bei einem Umzug oder einem vollstandigen Ausbau der Gasan-
lage kann der Kunde den Vertrag mit einer zweiwdchigen Frist auf das Ende
eines Kalendermonats in Textform kiindigen. Besondere Kiindigungsrechte
nach Gesetz, diesen AGB oder dem Vertrag (z.B. Mindestlaufzeit) bleiben un-
beriihrt.

14.3. Der Vertrag kann von BSA aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Frist gekilindigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor

14.3.1. im Fall eines Gasdiebstahls nach Ziffer 12.1,

14.3.2. im Fall eines Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der
Ziffer 12.2 Satz 1. In diesem Fall ist dem Kunden die Kiindigung mindestens
zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall,
wenn die Folgen der Kiindigung auRer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungs-
verzugs stehen, oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht,
dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt.

14.3.3. bei Verzug mit einer nach Ziffer 11.1 angeforderten Sicherheit
unter entsprechender Anwendung der Voraussetzungen von Ziffer 12.2 Satz
1, wenn der Kunde eine nach Eintritt des Verzugs gesetzte Nachfrist zur voll-
standigen Erbringung der Sicherheit von mindestens zwei Wochen unter An-
drohung der Kiindigung erfolglos verstreichen lasst.

14.3.4. bei Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft
von Biirgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG oder der Creditreform
e.V. insbesondere zu folgenden Punkten: erfolglose Zwangsvollstreckung, er-
folglose Pfandung, eidesstattliche Versicherung zum Vermdgen, Restschuld-
befreiung.

14.4. Endet der Vertrag ohne unterbrechungsfreie Anschlussbelieferung des
Kunden durch einen vom Kunden zuvor gewahlten Lieferanten, so stellt der
Lieferant BSA in seiner Eigenschaft als Grundversorger die Belieferung des
Kunden im Rahmen der gesetzlichen Ersatzversorgung zu den veréffentlichten
Allgemeinen Preisen und Bedingungen sicher (§ 38 EnWG). Die Ersatzversor-
gung endet mit Aufnahme der Belieferung durch einen vom Kunden gewahlten
Lieferanten, langstens jedoch drei Monate nach Beginn der Ersatzversorgung.
Ist der Kunde auch bei Ende der Ersatzversorgung noch ohne Belieferung
durch einen gewahlten Lieferanten, kann BSA die Belieferung des Kunden
zu den Konditionen der Ersatzversorgung fortsetzen (Ersatzfolgeversorgung).
BSA kann die Aufnahme der Ersatzfolgeversorgung von einer Vorauszahlung
bzw. Sicherheitsleistung abhangig machen. BSA teilt dem Kunden die Fort-
setzung der Belieferung und evtl. Bedingungen vor Ablauf der drei Monate in
Textform mit. Die Annahme der Ersatzfolgeversorgung durch den Kunden er-
folgt durch weitere Entnahme von Erdgas. Die Ersatzfolgeversorgung kann von
BSA und dem Kunden mit einer Frist von zwei Wochen zum Ende eines Monats
gekundigt werden.

14.5. Jede Kiindigung bedarf der Textform.

15. Anderungen der Vertragsbedingungen, Kiindigung, Widerspruch
BSA ist nach MaRgabe der folgenden Regelungen berechtigt, die Vertrags-
bedingungen an veranderte Rechtslage, Rechtsprechung oder Marktlage an-
zupassen:

15.1. BSA kann diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen anpassen, wenn
Bestandteile dieser AGB oder des Vertrages durch eine entsprechende Geset-
zesanderung, gerichtliche Entscheidung (voraussichtlich) unwirksam werden
oder sich die rechtliche oder tatséachliche Situation der Marktlage andert und
diese Anderung bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar war und dies zu einer
Vertragslicke fiihrt oder die Balance von Leistung und Gegenleistung dadurch
nicht unerheblich gestort wird. Eine Anpassung nach S. 1 ist ausgeschlossen,
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wenn gesetzliche Bestimmungen die Balance von Leistung und Gegenleistung
wiederherstellen oder die Vertragsliicke schlieen kénnen. Solche Anpassun-
gen erfolgen ausschlieflich zu Beginn eines Monats und werden von BSA min-
destens sechs Wochen vor diesem Termin in Textform mitgeteilt.

15.2. Ist der Kunde mit der Vertragsanpassung nicht einverstanden, so kann er
15.2.1. entweder den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist auf
den Zeitpunkt des mitgeteilten Anderungstermins kiindigen. Die Kiindigung
muss in Textform erfolgen und BSA vor dem Anderungstermin zugehen. Der
Vertrag endet dann mit dem Tag vor dem Anderungstermin.

15.2.2. oder der Anderung widersprechen und den Vertrag mit den un-
veranderten Bedingungen fortfiihren. Der Widerspruch muss in Textform erfol-
gen und BSA vor dem Anderungstermin zugehen.

15.3. Macht der Kunde weder von seinem Kiindigungsrecht noch von seinem
Widerspruchsrecht Gebrauch, so gelten die mitgeteilten Anderungen als von
ihm genehmigt und werden ab dem Anderungstermin Bestandteil des Vertra-
ges. Hierauf wird BSA in der Mitteilung besonders hinweisen.

16. Streitbeilegungsverfahren

16.1. BSA ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des
§ 13 BGB insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualitat der Leis-
tungen von BSA, die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung
mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach §
111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang bei BSA zu be-
antworten. Solche Verbraucherbeschwerden sind zu richten an Gaswerk Bad
Sooden-Allendorf GmbH, Marktplatz 8, 37242 Bad Sooden-Allendorf, per Tele-
fon: 05652 50997-00 oder per E-Mail: mail@gaswerk-bsa.de

16.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e.V.
(Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchfilhrung eines Schlichtungs-
verfahrens anzurufen, wenn BSA der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbei-
tungsfrist abgeholfen oder erklart hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14
Abs. 5 VSBG bleibt unberiihrt. BSA ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der
Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjahrung. Das Recht der Beteiligten,
die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu bean-
tragen, bleibt unberihrt. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit:
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstrae 133, 10117 Berlin, Telefon: (030)
2757240-0, Fax: (030) 2757240-69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de.
16.3. Verbraucher haben die Mdglichkeit, Uber die Online-Streitbeilegungs-

Plattform (OS-Plattform) der Europaischen Union kostenlose Hilfestellung fiir
die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag
oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen tber die Verfahren an
den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europaischen Union zu erhalten.
Die OS-Plattform kann unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhaltlich tber
den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fiir den Bereich Elektrizitat
und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: (0228) 14 15 16, Telefax: (030)
22480 - 323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnet-za.de.

17. Informationen zur Energieeffizienz

BSA verweist gemaR der Informationspflicht nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes
uber Energiedienstleistungen und andere EnergieeffizienzmaRnahmen (EDL-
G) auf die Liste der Anbieter von Energiedienstleistungen, Energieaudits und
EnergieeffizienzmalRnahmen bei der Bundesstelle fiir Energieeffizienz (www.
bfee-online.de) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 EDL-G. Weitere Energie-
effizienz-Informationen gemaR § 4 Abs. 2 EDL-G sind auch bei der Deutschen
Energieagentur (www.dena.de) und dem Bundesverband der Verbraucherzen-
tralen und Verbraucherverbande (www.vzbv.de) erhaltlich.

18. Energiesteuer-Hinweis

Fir das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hinweis
gemal der Energiesteuer-Durchflihrungsverordnung:

“Steuerbeglinstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet wer-
den, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz
oder der Energiesteuer-Durchfiihrungsverordnung zulassig. Jede andere Ver-
wendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfallen
wenden Sie sich bitte an Ihr zustandiges Hauptzollamt.”

19. Schlussbestimmungen

19.1. BSA darf sich zur Erfiillung vertraglicher Pflichten Dritter bedienen.

19.2. Der Wechsel des Lieferanten ist fir den Kunden unentgeltlich und wird
zlgig durchgefiihrt. Hierbei beachtet BSA die vertraglich vereinbarten Fristen.
19.3. Sollten vorhandene oder zukiinftig ergénzte Bestimmungen dieses Ver-
trags ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchfiihrbar sein oder wer-
den, wird die Gliltigkeit der ibrigen Bestimmungen hiervon nicht berihrt.

19.4. Miindliche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen des Vertrags ein-
schlieBlich dieser Klausel bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Widerrufsformular

Hiermit widerrufe(n) ich / wir* den von mir / uns* abgeschlossenen Vertrag

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an
uns zurtck.

Gaswerk Bad Sooden-Allendorf GmbH
WerrastraB3e 24
37242 Bad Sooden-Allendorf

Uber die Belieferung mit Erdgas.

Erdgaslieferung beauftragt am:

L
Datum

Meine / unsere Anschrift:

f
Vorname und Nachname

StraBe und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Ort und Datum Unterschrift

(* Unzutreffendes bitte streichen)

b8




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSO Coated v3)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


	Ja eingezogen: Off
	Nein eingezogen: Off
	nächstmöglicher Lieferbeginn: Off
	Lieferbeginn zum: Off
	bereits beliefern: Off
	Einwilligung Datenverwendung: Off
	Vorname, Name, Firma ggf Ansprechpartner: 
	Straße, Hausnummer: 
	Geburtsdatum: 
	Telefon: 
	PLZ, Ort, Ortsteil: 
	E-Mail: 
	Kundennummer: 
	Verbrauchsstellennummer: 
	Zählernummer sofern vorhanden: 
	Zählerstand bei Auftragserteilung: 
	voraussichtliche Jahresabnahmemenge in kWh: 
	Straße, Hausnummer nur falls abweichend von Punkt 1: 
	PLZ, Ort, Ortsteil nur falls abweichend von Punkt 1: 
	ab dem: 
	bisheriger Erdgaslieferant: 
	Vorjahresverbrauch in kWh: 
	bisherige Kundennummer: 
	Ort und Datum, Unterschrift: 
	Hiermit widerrufen ich  wir* den von mir  uns* abgeschlossenen Vertrag: 
	Datum: 
	Vorname und Nachname: 
	Straße und Hausnummer: 
	Postleitzahl und Ort: 
	Ort und Datum: 
	Unterschrift: 


